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Was ist das Young CHCR? 

Zur Vernetzung und Unterstützung von Nachwuchsforscher/innen in der Versorgungsfor-

schung1 am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und an der Universität der Han-

sestadt Hamburg (UHH) wurde 2016 das Young Center for Health Care Research (yCHCR) 

ins Leben gerufen. Das yCHCR ist Teil des 2004 gegründeten Center for Health Care Rese-

arch (CHCR) und ist ein interdisziplinäres Netzwerk aus an der Versorgungsforschung inte-

ressierten Nachwuchsforscher/innen.  

 

Aufgaben 

Das yCHCR nimmt unter anderem die nachstehenden Aufgaben wahr: 

 Vertretung der Nachwuchswissenschaftler/innen innerhalb des CHCR 

 Förderung der Zusammenarbeit zwischen Nachwuchswissenschaftler/innen im Be-

reich Versorgungsforschung 

 Förderung des Wissens- und Methodenaustausches 

 Förderung der Zusammenarbeit zwischen yCHCR und CHCR 

 

Organe 

Die Organe des yCHCR sind die Mitgliederversammlung und die Sprecher/Innen. 

 

Mitgliedschaft 

Mitglieder des yCHCR sind Nachwuchswissenschaftler/innen, die Mitglied im CHCR sind. Das 

yCHCR ist offen gegenüber allen an der Versorgungsforschung Interessierten. 

 

Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung diskutiert die zentralen Zielsetzungen und formuliert Empfehlun-

gen für die Weiterentwicklung des yCHCR. 

 

Die Mitgliederversammlung wird von den Sprecher/innen einberufen und geleitet. Sitzungen 

der Mitgliederversammlung finden mindestens einmal im Jahr statt. 

 

                                                           
1 Versorgungsforschung wird verstanden als "fachübergreifendes Forschungsgebiet, das die Kranken 

und Gesundheitsversorgung und ihre Rahmenbedingungen beschreibt und kausal erklärt, zur Ent-
wicklung wissenschaftlich fundierter Versorgungskonzepte beiträgt, die Umsetzung neuer Versor-
gungskonzepte begleitend erforscht und die Wirksamkeit von Versorgungsstrukturen und -prozessen 
unter Alltagsbedingungen evaluiert". (aus Pfaff H. (2003) Versorgungsforschung – Begriffsbestim-
mung, Gegenstand und Aufgaben. In: Pfaff H, Schrappe M, Lauterbach KW, Engelmann U, Halber M 
(Hrsg.). Gesundheitsversorgung und Disease Management. Grundlagen und Anwendungen der Ver-
sorgungsforschung. Bern: Hans Huber, 13−23.) 
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Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. 

Stimmrecht haben alle anwesenden Mitglieder des yCHCR.  

 

Die Termine der Mitgliederversammlung werden von einem/r der Sprecher/innen mindestens 

2 Wochen vor der Sitzung per Email bekannt gegeben.  

 

Die Mitgliederversammlung wählt das Sprecher/innenteam in geheimer Abstimmung für die 

Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist möglich. Die Wahl des Sprecher/innenteams erfolgt 

auf mündlichen Vorschlag aus der Mitgliederversammlung. Für die Abwahl einer der Spre-

cher/innen sind zwei Drittel der Stimmen der Mitgliederversammlung in Form eines konstruk-

tiven Misstrauensvotums erforderlich. Bei vorzeitigem Ausscheiden einer der Sprechen/innen 

findet auf der nächsten Mitgliederversammlung eine Nachwahl statt.  

 

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entschei-

den die Stimmen der Sprecher/innen. Eine geheime Abstimmung ist auf Antrag von mindes-

tens zwei Mitgliedern durchzuführen. 

 

Sprecher/innenteam 

Das Sprecher/innenteam besteht aus drei gleichberechtigten Sprecher/innen.  

 

Die Sprecher/innen führen die laufenden Geschäfte des yCHCR und vertreten es nach außen, 

insbesondere bei Vereinbarungen mit dem Vorstand des CHCR. 

 

In eiligen Fällen sind mindestens zwei Sprecher/innen zusammen berechtigt, Entscheidungen 

für das yCHCR zu treffen. Sie haben ihre Entscheidung zeitnah an die Mitglieder des yCHCR 

zu kommunizieren und in der nächsten Sitzung der Mitgliederversammlung zu vertreten. 

 

Sonstiges 

Über die hier vorliegenden Informationen hinausgehend gilt die Satzung des CHRC. 


